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als Hierarchisierungverboc und nicht an Menschen­
würde als zentralem Paradigma, so daß die Arbeit 
mit den Worten endet: ,,Gleichheit als Reche gegen 
sexuelle Diskriminierung muß asymmetrisch als an­
cihierarchisches Reche interpretiert werden. ( ... ) 
Diskriminierung ist eine Rechcsverleczung, die in 
ihrer Dynamik so kollektiv bezogen ist, daß ein stark 
individuell orientiertes Grundrecht wie die Men­
schenwürde diese nicht adäquat fassen kann. Diskri­
minierung ist auch nicht nur der Eingriff in eine 
vorher bestehende Freiheit oder Autonomie, son­
dern oftmals die Vorenthaltung jeder Möglichkeit 
von Freiheit oder Selbstbestimmung. Insofern dient 
ein Gleichheitsrecht, das als Hierarchisierungsver­
boc interpretiere wird, auch der Herstellung derjeni­
gen Bedingungen, die allen ein Leben in Würde 
gestatten" (S. 329). 

Der insgesamt sehr dicht und eigenwillig ge­
schriebenen Arbeit, in der eine Fülle von Literatur 
verarbeitet wurde, wünsche ich viele Leserinnen und 
Leser, damit besonders die Interpretation von 
Gleichheit als Hierarchisierungsverbot Anerken­
nung und Weicerenrwicklung in der bundesdeut­
schen Diskussion, Gesetzgebung und Rechtspre­
chung findet. 

Sabine Platt 
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auftragte in der kommunalen Verwaltung 
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Die Autorin ist die erste Juristin, die die Rechte 
der kommunalen Frauenbeauftragten zum Schwer­
punkt ihrer wissenschaftlichen Arbeit gemache hat. 
Bereits ihre Dissertation hat sie über dieses Thema 
geschrieben (Ingrid Alice Mayer, Die kommunale 
Frauenbeauftragte in Baden-Württemberg, Rechts­
status, Aufgaben, Befugnisse, Dissertation Universi­
tät Gießen, Baden-Baden 1994) 1

. Nunmehr hat sie 
ein zweites, mehr praxisorientierces Buch über diese 
Rechtsfragen vorgelegt. Ihr Engagement und ihr In­
teresse an diesem Thema verdanke sie, wie sie in ihrem 
Vorwort schreibe, ihrer Mutter, einer engagierten 
Stadträtin und Kreisrätin in Ellwangen, die mit der 
1979 gegründeten Ellwanger Frauenliste in die Kom­
munalpolitik eingestiegen ist. 

S. Besprechung in STREIT 1/97, S. 41 

STREIT 2 / 97 

1982 wurde in Köln das 1. kommunale Frauen­
büro eröffnet. Im Juni 1995 gab es bereits bundesweit 
1365 kommunale Frauenbeauftragte (S. 27), deren 
Rechtsstellung in den Landesgleichscellungsgesetzen, 
in den Kommunalordnungen, in Frauenförderplä­
nen und - wie in Niedersachsen - in einem eigenen 
Frauenbeauftragcengesetz verankert ist. Wie kaum 
eine andere Tätigkeit in den Kommunen wird die 
Tätigkeit der Frauenbeauftragten argwöhnisch be­
trachtet, behindert und ihre Rechte zum Teil massiv 
in Frage gestellt und umgangen. Dies spiegele sich 
auch in der Fülle der Rechcskonf1ikce wider, die in 
dem Buch behandele werden. Sie reichen von den 
verfassungsrechtlichen Grundlagen für die Arbeit der 
Frauenbeauftragten über Probleme der „Hauptamt­
lichkeic", der Darstellung ihrer Aufgaben und Befug­
nisse bis hin zu wichtigen Einzelfragen wie das Ak­
ceneinsichtsrecht in Personalakten, die Vergütung der 
Frauenbeauftragten, Fragen ihrer Unterschriftsbe­
rechcigung, ihrer Informationsrechte etc. 

In Streitfragen nimmt die Autorin einen bewußt 
frauenpolitischen Standpunkt ein. So vertritt sie zum 
Beispiel die Position, daß der Begriff „Frauenbeauf­
tragte" im Vergleich zu dem Begriff „Gleichstellungs­
beauftragte" vorzuziehen ist (S. 19) und daß eine 
Quotierung als Ausgleich für die erheblichen Demo­
kratiedefizite in den Kommunalparlamenten not­
wendig ist (S. 29). In der umstrittenen Frage, was 
„Hauptamclichkeit" bedeutet, spricht sie sich klar 
und deutlich dafür aus, daß nur Vollzeitbeschäfti­
gung dieses Kriterium erfülle. Die hauptamtliche 
Tätigkeit schließe grundsätzlich auch Teilzeitbeschäf­
tigung aus (S. 48). 

Das Buch ist übersichtlich gegliedert und gut 
lesbar. Im Anhang finden sich die wichtigsten gesetz­
lichen Grundlagen, das Literaturverzeichnis enthält 
die Literatur, die bisher zu diesem Thema veröffent­
liche worden ist. 

Da die Mehrheit der kommtinalen Frauenbeauf­
tragten keine Juristinnen sind, ist eine derartige Zu­
sammenfassung der gegenwärtigen Rechtslage und 
Rechtsdiskussion außerordentlich sinnvoll. Als hilf­
reich werden es die Frauenbeauftragten auch werten, 
daß die Autorin sich ausführlich mit der Frage ihrer 
Vergütung auseinandersetzt und ihnen Argumentati­
onshilfen für eine adäquate Eingruppierung und Be­
soldung bietet. Ebenso hilfreich sind ihre Empfeh­
lungen für Hauptsatzungen und Dienstanweisungen 
(S. 134 f.). 

Barbara Degen 


